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Hier sind wir nun an der Stelle der Apostelgeschichte angelangt, wo
das vom Verfasser postulierte römische Bürgerrecht des Paulus ein-

gehender zu besprechen ist. Ich übernehme die im folgenden gebotene
Übersetzung aus meiner Lektüre im Sommer , die in diesen Blät-
tern schon des öfteren zitiert worden ist. Der Protagonist, der bisher
Chiliarch genannt wurde (dem griechischen Wort χιλίαρχος [chili.archos]
nachempfunden) heißt in dieser Übersetzung Oberst. Das wird in der
folgenden Fassung dann zu vereinheitlichen sein.

 Sie hörten ihm bis zu diesem Satz zu, und sie erhoben ihre Stim-
me und sagten: „Schaff diesen Menschen von der Erde fort, denn er
darf nicht weiterleben!“  Sie schrien und warfen ihre Kleider ab
und wirbelten den Staub in die Luft.  Der Oberst ordnete an,
ihn in die Burg hineinzuführen und sagte, man solle ihn unter Gei-
ßelung verhören, damit man erfahre, aus welchem Grund man ihn in
dieser Weise beschuldige.  Als sie ihn aber für die Auspeitschung
ausstreckten, sagte Paulus zu dem danebenstehenden Hauptmann:
„Ist es euch erlaubt, einen römischen Bürger – noch dazu unverur-
teilt! – zu geißeln?“  Als der Hauptmann das hörte, ging er zu
dem Oberst, um es ihm zu melden: „Was willst du tun? Denn dieser
Mensch ist ein römischer Bürger.“  Da trat der Oberst an Paulus
heran und sagte zu ihm: „Sag mir, bist du ein römischer Bürger?“
Paulus aber sagte: „Ja.“  Da antwortete der Oberst: „Ich habe
dieses Bürgerrecht für viel Geld käuflich erworben.“ Paulus aber
antwortete: „Ich bin (als Römer) geboren.“  Sogleich ließen nun
die, die ihn verhören sollten, von ihm ab; auch der Oberst bekam es
mit der Angst zu tun, als er erkannte, daß er ein römischer Bürger
war, und daß er ihn in Fesseln gelegt hatte.

 Am folgenden Tag wollte der Oberst herausfinden, wessen genau
er von den Juden beschuldigt wurde; er nahm ihm die Fesseln ab
und befahl, daß sich die Hohenpriester und das ganze Synhedrion
versammeln sollten, und er führte den Paulus hinab und stellte ihn
vor sie.

* * *
 Ich gebe hier die Übersetzung von Ernst Haenchen: Die Apostelgeschichte, KEK

III, Göttingen /; maßgeblich ist /, S. .
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Zu v. v.  ist das καθῆκεν (kathē. ken) zu diskutieren, das hier nicht dem
älteren griechischen Sprachgebrauch entsprechend verwendet wird;

hierzu ist BDR § , zu vergleichen. Der Paragraph handelt vom Im-
perfekt der Ausdrücke der Notwendigkeit, Pflicht usw und stellt heraus, daß
dieses in der klassischen Sprache bezeichnet, „daß etwas tatsächlich not-
wendig usw ist oder war, aber doch nicht geschieht oder geschah . . . , ent-
sprechend dem deutschen Konj.[unktiv] des Impf. oder Plsqpf. »sollte«,
»könnte« oder »hätte sollen«, »hätte können«.“ Diesen Sprachgebrauch
kennt auch das Neue Testament noch. Für unsere Stelle wichtig ist je-
doch die folgende Feststellung: „Erweitert ist der Gebrauch im NT in
einigen Fällen für eine Aussage über die Gegenwart, wo klass. eher der
Ind.Präs. stehen würde“; in der zugehörigen Anm.  wird unsere Stelle
als Beispiel angeführt: „Das Impf. enthält dann eine Aufforderung: Apg
, οὐ γὰρ καθῆκεν αὐτὸν ζῆν [ou ga. r kathē. ken auto. n zē. n] »denn er
darf nicht am Leben bleiben« (sie fordern zur Tötung auf)“.

Bemerkenswerterweise beginnt die Randale erst, nachdem der Redner
seine Rede gehalten hat; das ist im wirklichen Leben eher selten, daß
beides so schön miteinander zusammenstimmt.

Das Imperfekt ἤκουον (ē. kouon) am Anfang des Verses ist im Blick auf
den Verlauf gewählt: Sie haben dem Redner die ganze Zeit über zugehört;
dann geht es mit dem Aorist ἐπῆραν (epē. ran) weiter.

Das in v. v.  Geschilderte ist kurios: Man wirft die Kleider ab, um
Staub in die Luft zu werfen! Ob an die Vorbereitung einer Steinigung zu
denken ist, bleibt zweifelhaft. „The dust is not itself a threat that stones

 Der Protokollant haßt solche überflüssigen Abkürzungen aus tiefstem Herzen; um-
so mehr bewundert er sein Trennprogramm, das selbst mit solchen monstra souverän
umgeht, wie die vorliegende Trennung zeigt. (Das ist in der vorliegenden Fassung frei-
lich nicht mehr der Fall!)

Wenn wir schon dabei sind: Selbst nach der fälschlich so genannten neuen Recht-
schreibung ist die Abkürzung »usw.« mit einem Punkt zu versehen, was BDR aber über-
haupt nicht anficht.

 Dasselbe Phänomen ist uns schon im pisidischen Antiochien und in Athen begeg-
net!

 In älteren – und vermutlich nicht nur in solchen – Kommentaren wird dies häufig
verkannt, vgl. beispielsweise Theodor Zahn z.St.: „Bis dahin hatte P[au]l[us] die wüten-
de Menge zwar nicht zu beschwichtigen, aber doch zu fesseln vermocht; nun aber erhob
sie (v. ) mit verstärkter Gewalt den Ruf, mit dem sie ihn schon vor seiner Rede auf
dem Wege zur Burg Antonia begleitet hatte . . . “ (Theodor Zahn: Die Apostelgeschichte
des Lucas. Zweite Hälfte Kap. –, KNT V , Leipzig  und , S. ).
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will follow, but it is a token of frenzy which will in due course throw
anything that comes to hand.“

Statt des bei Nestle/Aland am Schluß gebotenen εἰς τὸν ἀέρα (eis to. n
ae. ra) liest die westliche Überlieferung vielmehr εἰς τὸν οὐρανόν (eis to. n
ourano. n), eine wenig überzeugende Variante: Was könnte einen Schrei-
ber veranlassen, εἰς τὸν οὐρανόν (eis to. n ourano. n) in εἰς τὸν ἀέρα (eis
to. n ae. ra) zu ändern? (Allerdings könnte man die Frage auch umgekehrt
formulieren.)

Zu v.  v. wird kurz eine weitere Variante erwähnt: Nestle/Aland bieten
ἀνετάζεσθαι (aneta. zesthai), D in der ursprünglichen Fassung und wenige
weitere Handschriften hingegen ἀνετάζειν (aneta. zein). Die D*-Fassung
entspricht eher dem ordentlichen griechischen Sprachgebrauch, vgl. da-
zu BDR § ,.

Bei v.  v. ist im ersten Teil die Übersetzung umstritten, vgl. dazu den
einschlägigen Artikel im Bauerschen Wörterbuch, wo es heißt: „Nicht
sicher zu deuten ist ὡς προέτειναν αὐτὸν τ.[οῖς] ἱµᾶσιν [hōs proe. teinan
auto. n toi.s hima. sin] AG . Es kann dat. instr. sein mit den Riemen, die
dann zum Anbinden dienten. Besser jedoch ist d.[ie] Auffassung als dat.
fin. für die R.[iemen], wobei οἱ ἱµάντες [hoi hima. ntes] = d.[ie] Peitsche ist
. . . “ Aus gräzistischer Sicht erscheint die letztere Variante als die plausi-
blere.

Für die grundsätzliche Diskussion des römischen Bürgerrechts verwei-
se ich auf ,, die Szene aus Philippi, die wir in Teil II dieser Vorle-
sung im vergangenen Wintersemester / gelesen und besprochen
haben. Wie an unserer Stelle bezieht sich Paulus dort auf ἀνθρώπους

῾Ρωµαίους (anthrō. pous Rōmai.ous) (der Plural rührt daher, daß in Philippi
auch für den Silas römisches Bürgerrecht beansprucht werden soll), und
auch das Stichwort ἀκατακρίτους (akatakri.tous) fehlt nicht: ὁ δὲ Παῦ-

λος ἔφη πρὸς αὐτούς· δείραντες ἡµᾶς δηµοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους

 C.K. Barrett: A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles.
Vol. II: Introduction and Commentary on Acts XV–XXVIII, ICC, Edinburgh ,
S. .

 Bauer/Aland, Sp. , s.v. ἱµάς.
 Vgl. dazu aus der Lektüre im Sommer  auch das Protokoll der vierten Sitzung

vom . Mai , Seite , Anm. , mit dem Hinweis auf meinen einschlägigen Aufsatz:
Einer von ? Zum römischen Bürgerrecht des Paulus, in: Peter Pilhofer: Neues
aus der Welt der frühen Christen. Unter Mitarbeit von Jens Börstinghaus und Jutta
Fischer, BWANT , Stuttgart , S. –.

 Das Wort ἀκατάκριτος begegnet im Neuen Testament ausschließlich an diesen
beiden Stellen Apg , und ,.
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῾Ρωµαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακήν κτλ. In beiden Fällen wird
also in bezug auf die Geißelung das römische Bürgerrecht und die Tatsa-
che, daß eine Verurteilung nicht vorgelegen habe, ins Feld geführt.

Das Problem besteht nun darin, daß die Geißelung an einem römi-
schen Bürger grundsätzlich nicht vollzogen werden darf, das ἀκατάκρι-

τος (akata. kritos) – das hier im Unterschied zu Kapitel  als zusätzli-
ches Argument eingeführt wird: εἰ ἄνθρωπον ῾Ρωµαῖον καὶ ἀκατάκριτον

ἔξεστιν ὑµῖν µαστίζειν; – also eine mangelnde Kenntnis des römischen
Rechts seitens des Verfassers der Apostelgeschichte und/oder seiner Vor-
lage nahelegte.

Man kann dieses Problem nicht dadurch lösen, daß man sich an der In-
terpretation des καί (kai.) versucht, wie etwa Barrett, der es mit „a Roman
– and uncondemned . . . at that“ wiedergeben möchte.

* * *

EinschlägigDie Studie von
Theodor

Mommsen

ist hier – der Arbeit wurde schon während einer Sitzung
vor Weihnachten im letzten Jahr gedacht – die grundlegende Studie

von Theodor Mommsen über die Rechtsverhältnisse des Apostels Paulus,
die natürlich auch die Frage nach dessen römischem Bürgerrecht behan-
delt. Der Protokollant hat diesen Aufsatz erneut gelesen und notiert
die folgenden – für unsern Text bemerkenswerten – Mommsenschen
Thesen: Zu v.  vertritt Mommsen eine von uns in der Sitzung über-
haupt nicht in Betracht gezogene Interpretation, indem er meint, daß
Paulus „schon als Kind das römische Bürgerrecht empfing“, und dem
zur Begründung hinzufügt: „Die Worte AG. , : ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννη-

µαι passen nicht weniger, wenn Paulus im Kindesalter mit seinem Vater
zugleich das römische Bürgerrecht erhielt.“

 C.K. Barrett: A Critical and Exegetical Commentary on the Acts of the Apostles.
Vol. II: Introduction and Commentary on Acts XV–XXVIII, ICC, Edinburgh ,
S. .

 Theodor Mommsen: Die Rechtsverhältnisse des Apostels Paulus, ZNW  (),
S. –.

 Theodor Mommsen, a.a.O., S. .
 Theodor Mommsen, a.a.O., S. , Anm. .
In den Kommentaren führt diese Mommsensche These ein rechtes Schattendasein;

sie wird überhaupt nicht erwähnt bei Theodor Zahn: Die Apostelgeschichte des Lu-
cas. Zweite Hälfte Kap. –, KNT V , Leipzig  und , S. ; Alfred Loisy: Les
Actes des Apôtres, Paris , S. ; E. Jacquier: Les Actes des Apôtres, Paris ,
S. ; Kirsopp Lake/Henry J. Cadbury: The Acts of the Apostles. English Translation
and Commentary, The Beginnings of Christianity, Part I, Vol. IV, London  (Nach-
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Was jedoch unsere eigentliche Frage nach dem Problem des καὶ ἀκα-

τάκριτος (kai. akata. kritos) in v.  angeht, so geht Mommsen darauf in
dem genannten Aufsatz leider nicht ein.

* * *

Sodann Die Arbeiten
von A.N.
Sherwin-White

wurde in der Sitzung die grundlegende Arbeit von Sherwin-
White erwähnt, deren Beitrag zu unserer Frage daher hier auch re-

feriert sei. In diesem Werk wird das Schicksal des Apostels jedoch nur
am Rand erwähnt. Barrett bezieht sich vielmehr auf desselben Autors
Roman Society and Roman Law in the New Testament. Unsere Passage
diskutiert Sherwin-White auf Seite –; zunächst befaßt er sich mit
der Frage der Kleidung des römischen Börgers, also der tŏga. Er kommt
zu dem Ergebnis, daß Paulus keine tŏga trug und daher äußerlich als

dr. Michigan ), S. –; F.F. Bruce: The Acts of the Apostles: The Greek Text
with Introduction and Commentary, London  (. Aufl. ), S. ; Alfred Wiken-
hauser: Die Apostelgeschichte, RNT , Regensburg , S. ; Ernst Haenchen: Die
Apostelgeschichte, KEK III, Göttingen /; maßgeblich ist /, S. ; Hans
Conzelmann: Die Apostelgeschichte, HNT , Tübingen  (), S.  (der im-
merhin eine Interpretation im Mommsenschen Sinne ermöglicht, wenn er übersetzt:
„Ich habe es durch Geburt“ [S. ]); Otto Bauernfeind: Kommentar und Studien zur
Apostelgeschichte, mit einer Einleitung von Martin Hengel, hg. v. Volker Metelmann,
WUNT , Tübingen , S. ; Jürgen Roloff: Die Apostelgeschichte, NTD , Göt-
tingen , S. ; Gottfried Schille: Die Apostelgeschichte des Lukas, ThHK V, Berlin
 (), S.  (der immerhin mit dem bemerkenswerten Satz aufwartet – den ich
in keinem der hier zitierten Kommentare fand –, wonach mit diesem Vers die Hand-
schrift D endet); F.F. Bruce: The Book of the Acts. Revised Edition, NIC (o. Nr.), Grand
Rapids  (Nachdr ), S. –; C.K. Barrett: A Critical and Exegetical Com-
mentary on the Acts of the Apostles. Vol. II: Introduction and Commentary on Acts
XV–XXVIII, ICC, Edinburgh , erwähnt Mommsens Aufsatz zwar im einschlägigen
Literaturverzeichnis auf S. , geht aber im Kommentar, S. –, nicht auf die
Mommsensche These zu v.  ein.

Dabei ist zu beachten: Diese Liste ließe sich beliebig vermehren; sie ist nur deshalb
so kurz, weil ich Kommentare, die ich für nicht satisfaktionsfähig halte, erst gar nicht
nachgeschlagen geschweige denn in diese Liste aufgenommen habe.

Das bedeutet: In meinem Regal steht kein einziger Kommentar zur Apostelgeschichte,
die diese These von Theodor Mommsen diskutiert.

Da erhebt sich schon die Frage: Warum schreibt man überhaupt? Wenn selbst ein
Autor wie Theodor Mommsen mit Nichtachtung gestraft wird, darf man wohl nur als
MitgliedIn eines Zitierkartells auf Resonanz hoffen; da der Protokollant einem solchen
nicht als Mitglied angehört, zweifelt er ausnahmsweise an dem Sinn seines Tuns. Doch
das gehört nicht hierher . . .

 A.N. Sherwin-White: The Roman Citizenship, Oxford ; zweite Aufl. ;
Nachdr. .

 A.N. Sherwin-White: Roman Society and Roman Law in the New Testament. The
Sarum Lectures –, Oxford .
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römischer Bürger nicht erkennbar war. Daß er sich in bezug auf die Klei-
dung des Paulus auf Tim , beruft (noch dazu, ohne die Stelle anzu-
geben), disqualifiziert ihn aus neutestamentlicher Sicht, denn daß die Pa-
storalbriefe erst zwei Generationen nach Paulus in dessen Namen verfaßt
worden sind, ist seit Anfang des . Jahrhunderts – der Zeit Schleierma-
chers – klar, und hätte sich also bis Mitte des . Jahrhunderts auch bis
zu Sherwin-White herumgesprochen haben können. Sodann befaßt sich
Sherwin-White mit der soeben diskutierten Mommsenschen Interpreta-
tion des ἐγὼ δὲ καὶ γεγέννηµαι (egō. de. kai. gege.nnēmai) in v.  und lehnt
sie ab: „This is less probable than the more obvious rendering: »I was
born a citizen,« which is an apt answer to Lysias’ remark . . . “

Was das gekaufte römische Bürgerrecht des Militärtribunen angeht –
er wird bei Sherwin-White Claudius Lysias genannt (der Name begegnet
in der Apostelgeschichte in unserer Passage noch nicht, sondern erst in
,, wo sein Brief an den Statthalter Felix in Caesarea zitiert wird, dem
Paulus überstellt wird) –, so bezieht sich Sherwin-White auf Informatio-
nen aus der Regierungszeit des Kaisers Claudius, denen zufolge man für
eine gewisse Summe das römische Bürgerrecht erwerben konnte.

An anderer Stelle geht Sherwin-White auf unsere beiden ἀκατάκριτος

(akta. kritos)-Passagen ein, und zwar unter der Überschrift Minor Punish-
ments. Hier wird unser Problem präzise benannt: „The narrative of Acts
agrees with the lex Iulia except that it adds the qualification »uncondem-
ned«.“ Die Diskussion bei Sherwin-White leidet darunter, daß er die
beiden Fälle Philippi und Jerusalem gemeinsam untersucht, was schwie-
rig ist, da im einen Fall die duumviri (also munizipale Behörden einer
römischen Kolonie) befaßt sind, im andern hingegen der Militärtribun
Claudius Lysias (also ein hochrangiger Militär). Man muß kein Jurist
sein, um den Unterschied augenfällig zu finden; Sherwin-White findet
ihn nicht augenfällig.

 A.N. Sherwin-White, a.a.O., S. .
 Die Einzelheiten und die Belege kann man bei A.N. Sherwin-White, a.a.O., S. –

, nachlesen; um diese Darstellung nicht allzu sehr anschwellen zu lassen, referiere ich
das hier nicht.

 A.N. Sherwin-White, a.a.O., S. –.
 A.N. Sherwin-White, ebd.
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Rechtsgrundlage für beide Fälle ist die Die lex Iulia de
vi publica

lex Iulia de vi publica, die je-
doch nicht in allen Zeiten in gleicher Weise ausgelegt und angewandt
worden sei; Sherwin-White unterscheidet diesbezüglich vielmehr drei
verschiedene Phasen, die im einzelnen hier zu referieren Zeit und Platz
fehlt.

Entscheidend ist die Beobachtung, daß was „quite out of order in the
original system, with or without trial“ erscheint, war doch „permissive
under the middle system, on the condition given in Acts – that there had
been a trial.“ Nach ausgiebiger Diskussion kommt Sherwin-White zu
folgendem Ergebnis: „The narrative agrees with the evidence of the ear-
lier period that a Roman citizen of any social class was protected against
a casual beating (without trial), whereas the humiliores of the late empire
had lost this protection.“

Sherwin-White zufolge sind unsere beiden ἀκατάκριτος (akata. kritos)-
Stellen also in Übereinstimmung mit der rechtlichen Praxis in der Mitte
des ersten Jahrhunderts n.Chr. Der gegenwärtige Berichterstatter behält
sich weitere – eingehendere – Studien vor und ist momentan noch nicht
überzeugt . . .

* * *

 Dieses Gesetz stammt Sherwin-White zufolge aus der Zeit des Augustus (es gibt
auch eine konkurrierende Datierung, die dieses Gesetz dem Caesar zuweist) und ist
erhalten in Ulpians De officio proconsulis sowie in den Sententiae Pauli, vgl. dazu A.N.
Sherwin-White, a.a.O., S. .

Die einschlägige Passage lautet (Dig. ,,): lege Iulia de vi publica tenetur qui cum
imperium potestatemve haberet civem Romanum adversus provocationem necaverit verbera-
verit iusseritve quid fieri aut quid in collum iniecert ut torqueretur (A.N. Sherwin-White,
a.a.O., S. –).

Dankbar benutze ich die Übersetzung bei Heike Omerzu: Der Prozeß des Paulus. Ei-
ne exegetische und rechtshistorische Untersuchung der Apostelgeschichte, BZNW ,
Berlin , S. , nachdem mich der zitierte lateinische Satz einen halben Nachmit-
tag in Atem gehalten hat: „Durch die Lex Iulia de vi publica haftet derjenige, der, mit
Amtsgewalt und Macht bekleidet, einen römischen Bürger, seiner Provokation ungeach-
tet, getötet, oder ausgeprügelt oder befohlen, daß das eine oder andere geschehe, oder ihm ein
Halsband angelegt hat, damit er gefoltert werde.“

 A.N. Sherwin-White, a.a.O., S. .
 A.N. Sherwin-White, a.a.O., S. .



 Das Ende des Paulus (Kapitel –)

Zu v. v.  wird die Frage besprochen, ob es plausibel erscheint, daß der
Oberst persönlich zu dem gefangenen Paulus kommt, um weitere

Gespräche zu führen. Pilhofer hält dies – wie auch das Erscheinen der
duumviri im Gefängnis von Philippi – nicht für plausibel. Von gräzisti-
scher Seite wird die Angst des Oberst als Motiv genannt.

In v. v.  bekennt der Oberst, daß er das römische Bürgerrecht für viel
Geld käuflich erworben habe; hier handelt es sich jedoch nicht um ei-
nen »Preis«, den man für das römische Bürgerrecht entrichtet, sondern
um Bestechungsgelder, die einem zum römischen Bürgerrecht verhelfen.
Diese Praxis ist vor allem für die Zeit des Kaisers Claudius bezeugt, dem
der Oberst Claudius Lysias sein nomen gentilicium zu verdanken scheint.
Die literarischen Belege kann man im Kommentar von Barrett und in
dem zitierten Buch von Sherwin-White nachlesen; daß die Szene einen
»Preisverfall« widerspiegle, wird man nicht für angemessen halten.

Diev.  Handschrift , die uns schon gelegentlich beschäftigt hat, bie-
tet in v.  am Ende den Zusatz: καὶ παραχρῆµα ἔλυσεν αὐτόν (kai. pa-
rachrē.ma e. lysen auto. n), was umso merkwürdiger erscheint, als das ἔλυσεν

αὐτόν (e. lysen auto. n) gleich in v.  erneut erwähnt wird.
Von einer Geißelung jedenfalls kann gar keine Rede mehr sein; viel-

mehr erhält Paulus die Möglichkeit, am folgenden Tag vor dem Synhed-
rion eine zweite Verteidigungsrede zu halten.

In v. v.  wird der uns schon bekannte Weg in umgekehrter Richtung,
von der Burg Antonia die Treppe hinunter, vorausgesetzt.

* * *

Die Frage, wie ein römischer Bürger, der nicht Soldat war und also
kein einschlägiges Militärdiplom vorweisen kann, sein Bürgerrecht

dokumentiert, hätte ich gern noch diskutiert; doch ist dies angesichts
der fortgeschrittenen Zeit nicht mehr machbar. Neben den angeführten
Arbeiten wären hier heranzuziehen:

Jane F. Gardner: Being a Roman Citizen, London und New York .
Jane F. Gardner: Proofs of Status in the Roman World, BICS  (),

S. –.

(Neufassung im Winter /, . XII.  um . Uhr)

 A. V. Valentine-Richards: The Text of Acts in Codex  (Tisch. ) and its Allies,
Cambridge .


